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 Veröffentlicht am 26.05.1959

Norm

EO §35 Af

JN §1

Rechtssatz

Wird das Erlöschen des Unterhaltsanspruches eines Minderjährigen auch gegen die Mutter des Minderjährigen geltend

gemacht, so ist der Rechtsweg zulässig. Ein Urteil auf Ungültigerklärung einer Legitimation und Feststellung der

Nichtvaterschaft ist ein Oppositionsgrund, auch wenn dem Oppositionskläger schon vorher bekannt war, daß er nicht

der Vater des Kindes sei.
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